
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/4/27 4Ob324/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1976

Norm

AHG §1 Cd1b

KO §81 Abs3

UWG §14 C

UWG §30

Rechtssatz

Masseverwalter ist passiv legitimiert, wenn er im Zusammenhang mit dem Abverkauf der Waren und dem

zugrundeliegenden Vertrag am geschäftlichen Verkehr im Sinne des Wettbewerbsrechtes teilnimmt und

Wettbewerbsverstösse des als ein Stellvertreter auftretenden Wiederverkäufers nicht untersagt.

Entscheidungstexte

4 Ob 324/76
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